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Stoffeigenschaften
Laut einer aktuellen Studie soll 
Lithiumchlorid, über Zuckerwasser 
an Honigbienen in niedrigen millimo-
laren Konzentrationen verfüttert, pho-
retische Varroamilben sehr wirksam 
abtöten (1). Die an gekäfi gten Bienen 
und brutfreien künstlichen Schwär-
men durchgeführten Untersuchungen 
zeigten eine gute Verträglichkeit bei 
Arbeitsbienen (1). Obwohl Lithium-
chlorid von Arbeiterinnen in Konzent-
rationen von 25 mM im Zuckerwasser 
sehr gut toleriert wurde, tötete es die 
Bienenlarven in Konzentrationen von 
10 mM im Larvenfutter (niedrigste 
untersuchte Konzentration) innerhalb 
von 72 Stunden vollständig ab (4).
In der Humanmedizin werden 
Lithiumsalze seit langem als Mit-
tel der Wahl zur Phasenprophylaxe 
manisch-depressiver Erkrankungen 

verwendet (2). Allerdings ist der 
genaue Wirkmechanismus der 
Lithiumsalze trotz jahrzehntelangen 
Gebrauchs nicht geklärt (2, 3). Als 
mögliche Effekte werden Einfl üsse 
auf intrazelluläre Stoffwechselwege 
diskutiert (3). In der Humanmedi-
zin werden Lithiumverbindungen im 
Dosisbereich von 10–40 mM verwen-
det (2) und liegen damit im bei Honig-
bienen varroaziden Bereich.
Andere untersuchte Lithiumverbin-
dungen (Lithiumsulfat, -lactat, -acetat, 
-citrat und -carbonat) erwiesen sich 
ebenfalls in millimolaren Konzentra-
tionen als wirksam (1). Untersuchun-
gen über das Rückstandsverhalten der 
wasserlöslichen Lithiumverbindun-
gen, insbesondere der Eintrag in das 
Lebensmittel Honig, liegen bislang 
nicht vor.
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Arzneimittelrechtliche Situation
Zur Bekämpfung von Varroa destructor 
bei Honigbienen dürfen grundsätz-
lich nur zugelassene Tierarzneimittel 
verwendet werden. Ein sogenannter 
Therapienotstand bestünde nur, wenn 
die notwendige arzneiliche Versor-
gung der Honigbienen trotz der zuge-
lassenen Varroazide ernsthaft gefähr-
det wäre und eine unmittelbare oder 
mittelbare Gefährdung von Mensch 
oder Tier nicht zu befürchten ist. Nur 
dann dürften beispielsweise human-
medizinische Arzneimittel oder in der 
öffentlichen Apotheke auf tierärztliche 
Verschreibung hergestellte Arznei-
mittel angewendet werden. Ungeach-

tet der Tatsache, ob ein Therapienot-
stand aufgrund der guten Zulassungs-
situation bezüglich der Bekämpfung 
der Varroose bei Honigbienen in die-
sem Fall überhaupt bestünde, dür-
fen umgewidmete Arzneimittel bei 
Lebensmittel liefernden Tieren und 
somit auch bei Honigbienen nur Stoffe 
aus Tabelle 1 der VO (EU) Nr. 37/2010 
enthalten. 
Da weder Lithiumchlorid noch die 
anderen Lithiumverbindungen in 
Tabelle 1 der VO (EU) Nr. 37/2010 
gelistet sind, ist die Anwendung bei 
Honigbienen also derzeit verboten.
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